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Erhaltungsziele und –maßnahmen
Letzte Änderung: 21.08.2019

6410 Pfeifengraswiesen auf lehmigen oder torfigen Böden

Erhaltungsziele

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustands im Gebiet auch als Beitrag zur  Wiederherstellung
eines günstigen Erhaltungszustands in der biogeographischen Region. Den Rahmen hierfür liefert das
Maßnahmenkonzept für das Gebiet mit den entsprechenden Angaben insbesondere zu Zielgrößen,
zeitlicher Priorisierung und behördlichen Zuständigkeiten.

 Erhaltung  der  Pfeifengraswiesen  mit  ihrem  lebensraumtypischen  Kennarten-  und

Strukturinventar* sowie lebensraumangepasstem Pflegeregime (Herbstmahd) 

 Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine charakteristischen Arten 

 Erhaltung eines an Gehölz- und Störarten armen Lebensraumtyps 

 Erhaltung  des  lebensraumtypischen  Wasserhaushaltes  und  -chemismus  unter

Berücksichtigung des Wassereinzugsgebietes

 Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und Schadstoffeinträgen

 Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumtyps

* Merkmale für einen guten Erhaltungszustand von LRT-Flächen siehe Bewertungsmatrix 
http://methoden.naturschutzinformationen.nrw.de/methoden/de/anleitung/6410

Geeignete Erhaltungsmaßnahmen

 Sehr extensive einschürige Mahd mit geeigneten Geräten:

o Jährliche Herbstmahd (Ende September)

o Vermeidung von zu früher oder mehrmaliger Mahd pro Jahr

o Beibehaltung  des  Nutzungs-Regimes,  da  Pfeifengraswiesen  empfindlich  auf

Veränderungen reagieren.
 Keine  Düngung oder Kalkung,  kein  (Pflege-)  Umbruch,  keine Nach-  und Neuansaat,  kein

Mulchen, kein Beweiden.

 Beachtung des Vorkommens besonderer Tier- und Pflanzenarten bei der Durchführung der

Bewirtschaftungs- und Pflegemaßnahmen. 

 Optimierung  und  Vermehrung des  Lebensraumtyps  auf  geeigneten  Standorten  z.B.  durch

Aufnahme  der  Herbstmahd,  Abschieben  verdämmender  Vegetation,  Mahdgutübertragung,
Aushagerung.

 Bei Bedarf gezieltes Entfernen von Gehölzen bei verbuschenden Beständen.

 Ggf. gezieltes Entfernen von Störarten.

 Keine Gehölzanpflanzung.

 Vermeidung von Entwässerung und Grundwasserabsenkung. 



 Ggf.  Maßnahmen  zur  Wiederherstellung  des  lebensraumtypischen  Wasserhaushaltes:

Verschluss, Anstau ggf. Entfernen von Drainagen und Entwässerungsgräben. 

 Gegebenenfalls  Schaffung  der  Möglichkeit  den  Wasserstand  kontrolliert  zu  beeinflussen

(Befahrbeitkeit zum Pflegezeitpunkt sicherstellen).

 Beibehaltung  und  im  Bedarfsfall  Anlage  von  geeigneten  nährstoffarmen  bzw.

stoffabschirmenden Pufferzonen. 

 Keine Einleitungen nährstoffreichen oder ansonsten stofflich belasteten Wassers.

 Vermeidung von Emissionsquellen im Umgebungsbereich der Vorkommen.

 Ggf. Regelung nicht schutzzielkonformer Freizeitnutzung z.B. durch Besucherlenkung.



6430 Feuchte Hochstaudenfluren

Erhaltungsziele

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustands im Gebiet auch als Beitrag zur  Wiederherstellung
eines günstigen Erhaltungszustands in der biogeographischen Region. Den Rahmen hierfür liefert das
Maßnahmenkonzept für das Gebiet mit den entsprechenden Angaben insbesondere zu Zielgrößen,
zeitlicher Priorisierung und behördlichen Zuständigkeiten.

 Erhaltung von Feuchten Hochstaudenfluren an Fließgewässern und Waldrändern mit  ihrer

lebensraumtypischen Kennarten- und Strukturvielfalt* 

 Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine charakteristischen Arten 

 Erhaltung eines an Gehölz- und Störarten armen Lebensraumtyps 

 Erhaltung der lebensraumtypischen Grundwasser - und/ oder Überflutungsverhältnisse

 Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff und Schadstoffeinträgen aus angrenzenden

Nutzflächen

* Merkmale für einen guten Erhaltungszustand von LRT-Flächen siehe Bewertungsmatrix 
http://methoden.naturschutzinformationen.nrw.de/methoden/de/anleitung/6430

Geeignete Erhaltungsmaßnahmen

 Gelegentliche Mahd in mehrjährigem bzw. jährlich abschnittsweisem Abstand mit Abtransport

des Schnittgutes

 Herstellung von gestuften Waldinnen- und Waldaußensäumen bzw. von ausreichend breiten

Randstreifen (z.B. an Fließgewässern)

 Unterlassung von intensiver Gewässerunterhaltung, Uferbefestigung und Umbruch

 ggf. gezieltes Entfernen von Gehölzen bei verbuschenden Beständen

 ggf. Zurückdrängen von Störarten (insbesondere Neophyten)

 Unterlassung von Entwässerung und Grundwasserabsenkung 

 ggf. Maßnahmen zur Wiederherstellung des lebensraumtypischen Wasserhaushaltes

 Optimierung der  natürlichen Überflutungsverhältnisse durch Auen- und Flussrenaturierung,

Schaffung  von  Flussauen  mit  hoher  Überflutungsdynamik  und  ungehindertem  Ein-  und
Ausströmen des Hochwassers

 Beibehaltung und ggf. Anlage von ausreichend großen geeigneten Pufferzonen 

 Regelung nicht schutzzielkonformer Freizeitnutzung



6510 Glatthafer- und Wiesenknopf-Silgenwiesen

Erhaltungsziele

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustands im Gebiet auch als Beitrag zur  Wiederherstellung
eines günstigen Erhaltungszustands in der biogeographischen Region. Den Rahmen hierfür liefert das
Maßnahmenkonzept für das Gebiet mit den entsprechenden Angaben insbesondere zu Zielgrößen,
zeitlicher Priorisierung und behördlichen Zuständigkeiten.

 Erhaltung  der  Glatthafer-  und  Wiesenknopf-Silgenwiesen  mit  ihrer  lebensraumtypischen

Kennarten-, Magerkeitszeiger- und Strukturvielfalt* sowie extensiver Bewirtschaftung 

 Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und Schadstoffeinträgen

 Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine charakteristischen Arten

 Erhaltung eines an Gehölz- und Störarten armen Lebensraumtyps

 Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumtyps

* Merkmale für einen guten Erhaltungszustand von LRT-Flächen siehe Bewertungsmatrix 
http://methoden.naturschutzinformationen.nrw.de/methoden/de/anleitung/6510

Geeignete Erhaltungsmaßnahmen

 Zweischürige, bei Nachbeweidung auch einschürige Mahd (nach Kulturlandschaftsprogramm),

ggf.   Nachbeweidung  mit  geringer  Besatzdichte  und  Nachmahd  der  Weidereste;  zur
Sicherstellung  der  Artenvielfalt  Anpassung  der  Nutzungstermine  bei  unterschiedlicher
phänologischer  Entwicklung;  bei  Gefahr  von  Artenverarmung  Aufnahme  einer
entzugsorientierten Düngung;

 Unterlassung von (Pflege-) Umbruch, Umstellung auf eine nicht dem Lebensraum angepasste

Beweidung,  Nach-  und  Neuansaat,  Mulchen,  sowie  einer  erhöhten  Schnitthäufigkeit  und
Beweidungsintensität bei Nachbeweidung

 Unterlassung  von  Melioration  bzw.  Grundwasserabsenkung  bei  feuchter  Ausprägung  der

Glatthaferwiese

 Vermeidung von Emissionsquellen im Umgebungsbereich der Vorkommen

 Optimierung und Vermehrung von Glatthafer- und Wiesenknopf-Silgenwiesen auf geeigneten

Standorten  z.  B.  durch  (Wieder-)  Aufnahme  der  extensiven  Mahdnutzung,  Aushagerung
aufgedüngter Flächen bis zu den typischen Bodenkennwerten, ggf. Mahdgutübertragung

 gezieltes Entfernen von Gehölzen bei verbuschenden Beständen

 ggf. gezieltes Entfernen von Störarten

 Regelung nicht schutzzielkonformer Freizeitnutzung



91E0* Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (Prioritärer 
Lebensraum)

Erhaltungsziele

Erhaltung eines  günstigen  Erhaltungszustands  im  Gebiet  auch  als  Beitrag  zur  Erhaltung eines
günstigen  Erhaltungszustands  in  der  biogeographischen  Region.  Den  Rahmen  hierfür  liefert  das
Maßnahmenkonzept für das Gebiet mit den entsprechenden Angaben insbesondere zu Zielgrößen,
zeitlicher Priorisierung und behördlichen Zuständigkeiten.

 Erhaltung  von  Erlen-Eschen-  und  Weichholz  -Auenwäldern  mit  ihrer  lebensraumtypischen

Arten-  und  Strukturvielfalt*  in  ihrer  standörtlich  typischen  Variationsbreite,  inklusive  ihrer
Vorwälder 

 Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine charakteristischen Arten 

 Erhaltung  lebensraumtypischer  Wasser-  und  Bodenverhältnisse  (Wasserhaushalt,

Nährstoffhaushalt, Bodenstruktur) unter Berücksichtigung des Wassereinzugsgebietes)

 Erhaltung eines lebensraumangepassten Wildbestandes

 Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und Schadstoffeinträgen

 Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumtyps

 Erhaltung eines an Störarten armen Lebensraumtyps

* Merkmale für einen guten Erhaltungszustand von LRT-Flächen siehe Bewertungsmatrix 
http://methoden.naturschutzinformationen.nrw.de/methoden/de/anleitung/91E0

Geeignete Erhaltungsmaßnahmen

 wegen  der  Empfindlichkeit  der  Standorte  keine  Nutzung  (Ausnahmen  sind  die

bodenschonende Entnahme von nicht lebensraumtypischen Arten und Arbeiten im Rahmen
der Verkehrssicherungspflicht)

 ggf. Entfernung von nicht lebensraumtypischen Gehölzen (incl. hiebsunreifer Bestände) bei

weitestmöglicher Schonung des Bodens (z. B. Durchführung bei Frost oder Trockenheit)

 Belassen  der  natürlichen  Entwicklung  von  Vor-  und  Pionierwaldstadien  auf  Sukzessions-

flächen

 Förderung natürlicher Prozesse, insbesondere natürlicher Verjüngungs- und Zerfallsprozesse

lebensraumtypischer  Baumarten  sowie  natürlicher  Sukzessionsentwicklungen  zu
Waldgesellschaften natürlicher Artenzusammensetzung

 Vermehrung  des  Lebensraumtyps  durch  den  bodenschonenden  Umbau  von  mit  nicht

lebensraumtypischen Gehölzen bestandenen Flächen auf geeigneten Auen-Standorten 

 Umbau von Nadelwald in Quellbereichen, Siepen und Bachtälern sowie auf Flächen, deren

floristische oder faunistische Schutzwürdigkeit  durch Nadelholz  unmittelbar  gefährdet  bzw.
erheblich beeinträchtigt sind (incl. hiebsunreifer Bestände)

 Regulierung  der  Schalenwilddichte  auf  ein  solches  Maß,  dass  die  Verjüngung  aller

lebensraumtypischen Baumarten  ohne besondere  Schutzmaßnahmen  ermöglicht  wird  und
Bodenverletzungen minimiert werden, Verzicht auf Kirrungen und Wildfütterungen

 Vermehrung der Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder nach Möglichkeit durch natürliche

Sukzession  oder  andernfalls  durch  Initialpflanzung  von  Gehölzen  der  natürlichen
Waldgesellschaft 



 keine Einleitungen nährstoffreichen oder ansonsten stofflich belasteten Wassers

 Optimierung  des  Wasserhaushaltes  und  der  natürlichen  Überflutungsverhältnisse  durch

Auen-,  und  Flussrenaturierung  sowie  ggf.  den  Rückbau  von  Deichen,  Schaffung  von
Flussauen  mit  hoher  Überflutungsdynamik  und  ungehindertem  Ein-  und  Ausströmen  des
Hochwassers;  Unterlassung  von  Entwässerungsmaßnahmen  bzw.  Wiedervernässung
Vermeidung  von  Entwässerung,  Grundwasserabsenkung  sowie  Veränderung  des
Wasserstandes bzw. der Wasserführung angrenzender Gewässer

 keine forstlichen Erschließungsmaßnahmen (z.B. Rückegassen), keine Befahrung

 Wegeinstandhaltungsmaßnahmen nur mit Material, dass nicht zur Veränderung der Standorte

führt; kein Recycling-Material

 keine  Ablagerung  von  Holz  (incl.  Astmaterial,  Kronenholz)  in  geschützten  Biotopen,  in

Quellbereichen, Siepen und Bachtälern und bei Vorkommen von gefährdeten Pflanzenarten

 Ausrichtung der Bodenschutzkalkung auf die Schutziele

 Vermeidung der Ausbreitung und ggf. Zurückdrängen von Neophyten

 Beibehaltung und im Bedarfsfall Anlage von geeigneten nährstoffarmen bzw.   abschirmenden

Pufferzonen 

 Vermeidung von Emissionsquellen im Umgebungsbereich der Vorkommen

 Regelung nicht schutzzielkonformer Freizeitnutzungen



1061 Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea 
nausithous)

Erhaltungsziele

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustands im Gebiet auch als Beitrag zur  Wiederherstellung
eines günstigen Erhaltungszustands in der biogeographischen Region. Den Rahmen hierfür liefert das
Maßnahmenkonzept für das Gebiet mit den entsprechenden Angaben insbesondere zu Zielgrößen,
zeitlicher Priorisierung und behördlichen Zuständigkeiten.

 Erhaltung extensiv  bewirtschafteter  Wiesen in  Fluss-  und Bachtälern  sowie außerhalb  der

Auenbereiche  mit  stabilen  Beständen  von  Futterpflanze  (Großer  Wiesenknopf)  und
Wirtsameise (Myrmica rubra) im Bereich der Vorkommen

 Erhaltung einer extensiven Grünlandnutzung (zweischürige Mahd) im Bereich der Vorkommen

unter Berücksichtigung der Ansprüche der Art

 Erhaltung eines lebensraumtypischen Grundwasserstandes auf wechselfeuchten Standorten

 Vermeidung und ggf.  Verringerung von Nährstoff-  und Schadstoffeinträgen im Umfeld  der

Vorkommen

 Erhaltung  einer  schonenden  Unterhaltung  von  Böschungen,  Deichen,  Graben-  und

Uferrändern unter Berücksichtigung der Ansprüche der Art

 Erhaltung  eines  Habitatverbundes  geeigneter  Lebensräume  entlang  der

Fließgewässersysteme in den Vorkommensgebieten

Geeignete Erhaltungsmaßnahmen

 extensive Grünlandnutzung (zweischürige Mahd) im Bereich der Vorkommen:

o Frühjahrsmahd vor 01.06. (<200 m ü. NN), vor 15.06. (200-400 m ü. NN), bzw. vor

01.07. (>400 m ü. NN)
o Sommermahd erst ab 15.09.

o Schnitthöhe über 10-15 cm 

o Abfuhr des Mahdgutes erst nach 3-5 Tagen

o keine intensive Beweidung der Flächen

o ggf. kein Walzen und Schleppen von Kleinflächen und Randstreifen

o reduzierte Düngung

o kein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln

 Verhinderung der Sukzession durch Entbuschung und Pflege

 Beibehaltung und ggf. Anlage von ausreichend großen, extensiv genutzten oder ungenutzten

Pufferzonen

 extensive landwirtschaftliche Nutzung im Umfeld der Vorkommen: 

o keine Düngung

o kein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln

 Unterhaltung von Böschungen, Deichen, Graben- und Uferrändern:

o zweischürige Mahd vor 15.06. und nach 15.09.

o mindestens einmalige Mahd nach 15.09.

o Schnitthöhe über 10-15 cm

o Einsatz leichter Mähgeräte



o abschnittsweise ungemähte Bereiche stehen lassen

o Abfuhr des Mahdgutes erst nach 3-5 Tagen

 Schaffung eines Netzwerks aus 5-6 Teilflächen mit >100 m² Größe im Abstand von wenigen

hundert Metern



1059 Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea teleius)

Erhaltungsziele

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustands im Gebiet auch als Beitrag zur  Wiederherstellung
eines günstigen Erhaltungszustands in der biogeographischen Region. Den Rahmen hierfür liefert das
Maßnahmenkonzept für das Gebiet mit den entsprechenden Angaben insbesondere zu Zielgrößen,
zeitlicher Priorisierung und behördlichen Zuständigkeiten.

 Erhaltung extensiv  bewirtschafteter  Wiesen in  Fluss-  und Bachtälern  sowie außerhalb  der

Auenbereiche  mit  stabilen  Beständen  von  Futterpflanze  (Großer  Wiesenknopf)  und
Wirtsameise (Myrmica scabrinodis) im Bereich der Vorkommen

 Erhaltung einer extensiven Grünlandnutzung (zweischürige Mahd) im Bereich der Vorkommen

unter Berücksichtigung der Ansprüche der Art

 Erhaltung eines lebensraumtypischen Grundwasserstandes auf wechselfeuchten Standorten

 Vermeidung und ggf.  Verringerung von Nährstoff-  und Schadstoffeinträgen im Umfeld  der

Vorkommen

 Erhaltung  einer  schonenden  Unterhaltung  von  Böschungen,  Deichen,  Graben-  und

Uferrändern unter Berücksichtigung der Ansprüche der Art

 Erhaltung  eines  Habitatverbundes  geeigneter  Lebensräume  entlang  der

Fließgewässersysteme in den Vorkommensgebieten

 Das Vorkommen im Gebiet ist insbesondere aufgrund

o seiner Bedeutung als eines von nur drei Vorkommen in der FFH-Gebietskulisse in der

kontinentalen biogeographischen Region in NRW, 
o seines  Vorkommens  im  Bereich  eines  isolierten  nördlichen  Vorpostens  zur

Arealgrenze 
 zu erhalten.

Geeignete Erhaltungsmaßnahmen

 extensive Grünlandnutzung (LRT zweischürige Mahd) im Bereich der Vorkommen:

o Frühjahrsmahd vor 01.06. (LRT <200 m ü. NN), vor 15.06. (LRT 200-400 m), bzw. vor

01.07. (LRT >400 m)
o Sommermahd erst ab 15.09.

o Schnitthöhe über 10-15 cm 

o Abfuhr des Mahdgutes erst nach 3-5 Tagen

o keine intensive Beweidung der Flächen

o ggf. kein Walzen und Schleppen von Kleinflächen und Randstreifen

o reduzierte Düngung

o kein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln

 Verhinderung der Sukzession durch Entbuschung und Pflege

 Beibehaltung und ggf. Anlage von ausreichend großen, extensiv genutzten oder ungenutzten

Pufferzonen

 extensive landwirtschaftliche Nutzung im Umfeld der Vorkommen: 

o keine Düngung

o kein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln

 Unterhaltung von Böschungen, Deichen, Graben- und Uferrändern:



o zweischürige Mahd vor 15.06. und nach 15.09.

o mindestens einmalige Mahd nach 15.09.

o Schnitthöhe über 10-15 cm

o Einsatz leichter Mähgeräte

o abschnittsweise ungemähte Bereiche stehen lassen

 Abfuhr des Mahdgutes erst nach 3-5 Tagen

 Schaffung eines Netzwerks aus 5-6 Teilflächen mit >100 m² Größe im Abstand von wenigen

hundert Metern
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